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RECHTSGRUNDLAGEN 
Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind: 

Baugesetzbuch (BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Gesetz vom 

22.12.2025 (BGBl. I S. 348) m.W.v. 23.12.2025 geändert worden ist. 

Landesbauordnung (LBO) 

in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. BW 2010, S.  357, 358, ber. S. 416), die zuletzt durch Artikel 1 des Ge-

setzes vom 18. März 2025 (GBl. 2025 Nr. 25) geändert worden ist. 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Gesetz 

vom 03.07.2023 (BGBl. I S. 176) m.W.v. 07.07.2023 geändert worden ist. 

Planzeichenverordnung (PlanZV) 

vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 

(BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist. 

 

VERFAHRENSVERMERKE 
1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB am 

2. Ortsübliche Bekanntmachung gem. § 2 (1) BauGB am 

3. Billigung des Bebauungsplanentwurfs 

und Auslegungsbeschluss 

am 

4. Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB,  

Behördenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB und 

Beteiligung Nachbarkommunen gem. § 2 (2) BauGB 

 

 4.1 Bekanntmachung vom  bis 

 4.2 Auslegungsfrist/Behördenbeteiligung vom  bis 

 4.3 Beteiligung der Nachbarkommunen vom  bis 

5. Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB am 

6. Bekanntmachung gem. § 10 (3) BauGB am 

 

Zur Beurkundung 

Bad Rappenau, den ....................... 

 

------------------------------------ 

        Oberbürgermeister

https://dejure.org/BGBl/2023/BGBl._I_S._176
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TEXTLICHER TEIL 

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen und baurecht-

lichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch bezeichneten 

Art enthalten, außer Kraft. 

 

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

1.1 GR - Grundfläche 

Maximale Grundfläche in Quadratmetern (m²) entsprechend Planeintrag. 

1.2 Zahl der Vollgeschosse 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß entsprechend Planeintrag. 

2. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-

chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

2.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

a = abweichende Bauweise:  

Im Sinne einer offenen Bauweise ohne Beschränkung der Gebäudelänge 

2.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 

entsprechend Planeintrag. 

3. Flächen für den Gemeinbedarf 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

3.1 Fläche für den Gemeinbedarf – Schule 

Fläche für den Gemeinbedarf mit Zweckbestimmung „Schule“ entsprechend Planeintrag. 
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4. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

4.1 Oberflächenbefestigung 

Pkw-Stellplätze, Zufahrten, Hauszugänge, Terrassen sowie Geh- und Fußwege sind so 

anzulegen, dass das Niederschlagswasser versickern kann (z.B. Rasengittersteine, Rasen-

pflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässige Pflasterung o. ä.). Der Unterbau ist auf den 

Belag abzustimmen. 

4.2 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-

verkleidungen 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind unzu-

lässig. 

4.3 Beleuchtung des Gebiets 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Straßen- und Wegbeleuchtung mit insek-

tenschonenden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es 

sind Leuchten zu wählen, die das Licht gerichtet nach unten abstrahlen und kein Streu-

licht erzeugen.  

5. Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

5.1 Pflanzgebot Pflanzung von Einzelbäumen 

An den gemäß Planeintrag punktuell festgesetzten Baumstandorten ist jeweils die Pflan-

zung eines mittel- bis großkronigen gebietsheimischen Laub- oder Obstbaums vorzu-

nehmen. Abweichungen vom festgesetzten Standort sind bis zu 5 m zulässig. 

5.2 Pflanzbindung Einzelbäume 

Die gemäß Planeintrag mit einem Erhaltungsgebot belegten Einzelbäume sind zu erhal-

ten und bei Abgang durch Bäume gleicher Art und Wuchsform zu ersetzen. 

5.3 Dachbegrünung 

Flachdächer und flach geneigte Dächer bis 10° Dachneigung der Hauptgebäude sind auf 

mindestens 75% ihrer Fläche extensiv zu begrünen. Die Flächen sind mit Substrat mit 

mind. 8 cm Höhe anzudecken und mit einer Saatgutmischung z.B. Dachbegrünung/Saat-

gut Rieger-Hofmann einzusäen. 

Die Begrünung ist spätestens ein Jahr nach Inbetriebnahme fertig zu stellen. Die Fläche 

ist jährlich zu kontrollieren und bei Bedarf zu pflegen. 

Untergeordnet können Belichtungseinrichtungen und technische Dachaufbauten zuge-

lassen werden. Die Nutzung solarer Strahlungsenergie ist zulässig. 
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II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachform und Dachneigung 

Es sind alle Dachformen mit Dachneigungen von 0-28° zulässig 

III. HINWEISE 

1. Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Gehölze dürfen nur im Zeitraum von Oktober bis Februar und damit außerhalb der Brut-

zeit der Vögel entfernt werden.  

Ein Abbruch oder der Umbau von Gebäuden soll vorzugsweise ebenfalls im o.g. Zeitraum 

erfolgen bzw. begonnen werden. Ist dies nicht möglich, wird das Gebäude oder der vom 

Abbruch/Sanierung betroffene Gebäudeteil unmittelbar vor Beginn der Arbeiten von ei-

nem Fachkundigen auf brütende Vögel kontrolliert. Mit dem Beginn der Arbeiten ist dann 

so lange zu warten, bis die Jungtiere ausgeflogen sind. 

Vorsorglich sollten die Bauflächen im Vorfeld der Bebauung vom Beginn der Vegetati-

onsperiode an regelmäßig gemäht werden. Damit wird verhindert, dass Strukturen ent-

stehen, die ggf. für Bodenbrüter wie den Zilpzalp geeignete Brutmöglichkeiten bieten.  

2. Bodenfunde 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind 

unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Stadt anzuzeigen. 

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in 

unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer 

Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

3. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-

getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-

des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-
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schaftsgesetz zu verfahren. Die Stadt und das Landratsamt sind umgehend über Art und 

Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-

läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der 

zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

4. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 

(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-

ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und 

zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 

BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen-

resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor 

Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-

tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-

heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Boden-

verdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

5. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-

wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-

behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-

beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 

Wasserbehörde ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG). 

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-

reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer 

ist unzulässig. 

6. Baugrunduntersuchung 

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 bzw. 

DIN 4020 empfohlen. 
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IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN 

Artenliste 1: Sortenliste für Laubbäume 

 

Artenliste 2: Obstbaumsorten 
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Bad Rappenau, den   
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